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GLASFASER FUGENSTREIFEN 

PRODUKTBESCHREIBUNG 

Bewehrungsstreifen zur Bewehrung von Fugenspachtel bei der Verarbeitung von Gipskartonplatten 

bestehend aus Glasfasern mit definiertem Faserdurchmesser und Faserlänge, die in längsorientierter 

Wirrlage abgelegt und mit Bindemittel verfestigt sind. Das Vlies zeichnet sich durch Dimensionsstabilität und 

gute Naßfestigkeit aus. 

EIGENSCHAFTEN UND MEHRWERT 

▪ Gewicht = 35 g/m² ± 3 g/m² / Dicke = 0,35 mm ± 10%  

▪ Rollenlänge: 25 m (+/- 1%) / Rollenbreite: 50 mm (+/- 2mm) 

ANWENDUNG 

▪ Eignet sich für eine Vielzahl von Anwendungsgebieten wie zur Bewehrung von Gipskartonfugenspachteln. 

TECHNISCHE DATEN 

 

GLASFASER FUGENSTREIFEN 

Flächengewicht: 30 g/m² +/- 3  

DIN EN 12127 DIN EN 29073 T1 

Brandverhalten: Klasse E 

DIN EN 13501-1 

Dicke (2kPa): 0,37 mm +/- 4 

DIN EN ISO 9073 T2 

Farbe Naturweiß 

Durchmesser der Glasfaser: 13 µm 

Länge der Glasfaser: 18 mm 

Bindemittelanteil: 18 % +/- 3 

DIN EN 13820 

Binder: Harnstoff-Formaldehyd-Harz und Polymerdispersionen 

Bruchwiderstand längs MD  140 N/50 mm -25 

DIN EN 29073 T3 

Bruchwiderstand quer CD 90 N/50 mm -15 

DIN EN 29073 T3 

Luftdurchlässigkeit 8000 l/m². s @ 100 pa 

DN EN ISO 9237 

Lagerung: Material ist im Innenbereich trocken zu lagern 
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GLASFASER FUGENSTREIFEN 

LIEFERPROGRAMM 

 

 

 

Artikelnummer Kurztext 1 Kurztext 2 

216870 GLASFASER FUGENSTREIFEN OFFENE VERSION UNGELOCHT 

 

Weitere Informationen finden Sie 

Unter https://zusammenbauen.de/ 

Die Angaben in dieser Druckschrift basieren auf den derzeitigen technischen Kenntnissen und Erfahrungen des Herstellers. Sie befreien einen 

Verarbeiter wegen der Fülle möglicher Einflüsse bei Verarbeitung und Anwendung dieser Produkte nicht von seiner Pflicht, die Produkte immer 

auf ihre Eignung für den konkreten Verwendungszweck zu prüfen. Aus der Inanspruchnahme unseres technischen Beratungsdienstes kann 

daher keine Verbindlichkeit abgeleitet werden. Etwaige Schutzrechte sowie bestehende Gesetze und Bestimmungen sind vom Verarbeiter 

stets in eigener Verantwortung zu beachten. Die Wego-Systembaustoffe GmbH kann aus vorgenannten Gründen keine 

Eigenschaftszusicherungen im Sinne der BGH-Rechtsprechung übernehmen. Mit Erscheinen dieses Merkblattes verlieren alle früheren 

Merkblätter ihre Gültigkeit. 

https://zusammenbauen.de/

